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E.3  Sozialhilferechtliche Rückerstattungs-
pflicht

Es ist zu unterscheiden zwischen Rückerstattung bei rechtmässigem Bezug 
und Rückerstattung bei unrechtmässigem Bezug. Bei Rückerstattungsfor-
derungen gelten die Bestimmungen der kantonalen Sozialhilfegesetzgebung. 
Die Zuständigkeit und das anwendbare Recht ergeben sich aus Art. 26 
ZUG.

Sind die gesetzlichen Grundlagen gegeben, ist die Rückerstattung von  
Sozialhilfeleistungen sowohl während einer laufenden Unterstützung als 
auch nach einer Ablösung von der Sozialhilfe statthaft. Bei laufendem So-
zialhilfebezug kann die Rückerstattung ratenweise mit der auszurichtenden 
Sozialhilfe verrechnet werden. Bei der Festsetzung der monatlichen Raten 
ist darauf zu achten, dass der unterstützten Person insgesamt das absolute 
Existenzminimum verbleibt. Die Bedürfnisse mitunterstützter Personen 
(Kinder, Ehepartner/in) sind zu berücksichtigen.

E.3–1



SKOS-Richtlinien 12/10

E.3.1 Rückerstattung bei rechtmässigem Bezug

Die Wiedererlangung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit unterstützter 
Personen ist das primäre Ziel der Sozialhilfe. Zur Förderung dieser Ziel-
setzung empfiehlt die SKOS:

N฀ Grundsätzlich keine Geltendmachung von Rückerstattungen 

aus späterem Erwerbseinkommen.

N฀ Dort, wo die gesetzlichen Grundlagen die Rückerstattung 

aus Erwerbseinkommen zwingend vorsehen, wird empfohlen, 

eine grosszügige Einkommensgrenze zu berücksichtigen und 

die zeitliche Dauer der Rückerstattungen zu begrenzen, um 

die wirtschaftliche und soziale Integration nicht zu gefährden 

(�H.9).

N฀ Keine Rückerstattungspflicht auf Leistungen, welche zur Förde-

rung der beruflichen und sozialen Integration gewährt wurden 

(EFB, IZU, SIL im Zusammenhang mit Integrationsmassnah-

men). 

N฀ Personen, die infolge eines erheblichen Vermögensanfalles keine 

Unterstützung mehr benötigen, ist ein angemessener Betrag 

zu belassen (Einzelperson Fr. 25000.–, Ehepaare Fr. 40000.–, 

zuzüglich pro minderjähriges Kind Fr. 15000.–.  

 Diese Freibeträge sollen auch zur Anwendung kommen, wenn 

nach Abschluss der Unterstützung innerhalb der kantonal ge-

regelten Verjährungs- und Verwirkungsfristen bei späterem Ver-

mögensanfall eine Pflicht zur Rückerstattung früher bezogener 

Leistungen besteht.
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E.3.2 Rückerstattung bei unrechtmässigem
  Bezug 

Unrechtmässig bezogene Unterstützungsleistungen sind rückerstattungs-
pflichtig. Ein unrechtmässiger Bezug liegt insbesondere bei folgenden 
Sachverhalten vor:

N฀ Verletzung der Auskunfts- und Meldepflichten

Die Sozialhilfeorgane machen die Hilfesuchenden auf die Pflicht auf-
merksam, wahrheitsgetreu Auskunft zu geben und Änderungen in ihren 
Verhältnissen zu melden (� Kapitel A.5.2). Bezieht eine Person aufgrund 
falscher Auskünfte zu ihren Verhältnissen oder weil sie Änderungen in 
ihren Verhältnissen nicht gemeldet hat zu Unrecht Sozialhilfeleistungen, 
sind diese zurückzuerstatten. 

N฀ Zweckwidrige Verwendung von Sozialhilfeleistungen

Eine zweckwidrige Verwendung liegt vor, wenn Unterstützungsleistungen 
für klar definierte Ausgaben wie Mietzins, Krankenkassenprämien, Kosten 
für Fremdbetreuung usw. für andere Zwecke verwendet werden und 
dadurch eine Doppelzahlung zur Verhinderung einer möglichen künftigen 
Notlage erforderlich wird. 

Auf eine Rückerstattung kann (teilweise) verzichtet werden, wenn die 
betroffene Person die Sozialhilfeleistungen in gutem Glauben bezogen hat 
und die Rückforderung zu einer grossen Härte führen würde. Vor dem 
Entscheid ist eine Anhörung durchzuführen.

E.3–3
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H.9 Zu Kapitel E.3: Berechnung
der sozialhilferechtlichen
Rückerstattungspflicht

Zur Berechnung des monatlichen Rückerstattungsbetrages ist ein erwei-

tertes Budget nach SKOS-Richtlinien zu erstellen, das folgende Positio-

nen umfasst:

n doppelter Ansatz des Grundbedarfs gem. Kapitel B.2

n Wohnkosten gem. Kapitel B.3

n Medizinische Versorgung gem. Kapitel B.4

n Erwerbsauslagen gem. Kapitel C.1.2

n übrige Kosten: Steuern, Versicherungen, Unterhaltsbeiträge,

Krankheitskosten, Schuldzinsen und Schuldentilgung sowie

weitere begründete Auslagen nach effektivem Aufwand.

Der errechnete Bedarf ist dem aktuellen Einkommen gegenüberzustellen.

Als monatliche Rückerstattung ist höchstens die Hälfte der
ermittelten Differenz zwischen dem aktuellen Einkommen
und dem anrechenbaren Bedarf einzufordern.

Die Rückerstattungszahlungen sollten bei mehrjähriger Unterstützungs-

dauer frühestens ein Jahr nach Unterstützungsende geltend gemacht

werden, um die soziale und wirtschaftliche Integration nicht zu gefähr-

den. Weiter sollte die gesamte Rückzahlungsdauer vier Jahre nicht über-

schreiten und auf die Rückzahlung der nach diesem Zeitraum ungedeck-

ten Auslagen vollständig verzichtet werden.
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